
 
IALANA-AG „Sanktionen“ 

Schema: Prüfung Völkerrechtswidrigkeit von Sanktionen  
 

Unter welchen Voraussetzungen können/dürfen Staaten oder Staatengruppen von ihnen selbst 
als Sanktionen bezeichnete Maßnahmen völkerrechtsmäßig gegen einen Staat verhängen? 

 
 
 

 

Stellen die Maßnahmen einen 
zurechenbaren Eingriff in das 

Rechtsgut des sanktionierten/eines 
anderen Staates dar (insbes. Verletzung 

des Interventionsverbots bzw. von 
Menschenrechtsnormen)? 

 

Die Maßnahmen sind 
völkerrechtskonform Nein 

Sind die Maßnahmen gerechtfertigt? Nein 

Ja 

Ja,  
denn es liegt eine „Bedrohung oder 
Bruch eines Friedens“ vor und der 

Sicherheitsrat der VN hat eine 
Resolution nach Art. 41 VN-Charta 

erlassen 

Ja,  
denn es handelt sich um eine 

Gegenmaßnahme durch einen 
verletzten Staat in Reaktion auf einen 

Völkerrechtsbruch 
(Streitbeilegungsmittel sind erschöpft) 

Wurden die völkerrechtlichen 
Schranken eingehalten? 

Ja, die völkerrechtlichen 
Schranken (insbes. 

Menschenrechtsnormen) wurden 
eingehalten 

Ja, sonstige völkerrechtliche 
Schranken (insbes. 

Verhältnismäßigkeit) wurden 
eingehalten 

Die Maßnahmen sind 
völkerrechtskonform 

Die Maßnahmen sind 
völkerrechtswidrig 

Nein 
Die Maßnahmen sind 
völkerrechtswidrig 


